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Merkblatt Pikett-Schiedsrichter 
vom 27. Februar 2015 

 

Die Schiedsrichterkommission (SK) des Fussballverbands Bern/Jura (FVBJ) erlässt das nach-
folgende Merkblatt betreffend Pikett-Schiedsrichter: 
 
Vorbemerkung: 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und zur Vereinfachung wird immer der Begriff Schieds-
richter, resp. die Abkürzung SR, verwendet, gemeint sind damit sowohl Schiedsrichterinnen 
und Schiedsrichter als auch Schiedsrichterassistentinnen und Schiedsrichterassistenten. 
 
 

1. Die Pikett-Schiedsrichter werden vom Ressort Schiedsrichteraufgebot festgelegt. 
 
2. Ein Schiedsrichter wird in der Regel entweder am Samstag oder am Sonntag für einen 

Pikett-Einsatz eingeteilt. In Ausnahmefällen oder auf ausdrücklichen Wunsch des SR 
kann das Ressort Aufgebot einen SR an beiden obgenannten Tagen mit einem Pikett-
Einsatz belegen. 

 
3. Für Pikett-Einsätze werden lediglich Schiedsrichter aufgeboten, welche am betreffenden 

Tag weder einen Einsatz noch einen rechtzeitig eingegebenen Freiwunsch eingeplant 
haben. 

 
4. Ein Pikett-Einsatz am Samstag dauert jeweils von 09.00 bis 20.30 Uhr. 
 
5. Ein Pikett-Einsatz am Sonntag dauert jeweils von 09.00 bis 18.00 Uhr. 
 
6. In dieser Zeit ist jeder Pikett-Schiedsrichter auf Abruf und ist verpflichtet, Anrufe von der 

Pikettstelle (Schiedsrichter) entgegenzunehmen. Sollte ein Anruf verpasst werden, ist 
ein Rückruf innerhalb von zehn Minuten erforderlich. 

 
7. Eingeteilte Pikett-Schiedsrichter, welche ein Aufgebot von der Pikettstelle (Schiedsrich-

ter) erhalten, haben diesem in jedem Fall Folge zu leisten. 
 
8. Die Anzahl Pikett-Schiedsrichter wird regional (nach Kreisverband) sowie qualifikations-

bezogen bestimmt. 
 
9. In der Regel werden Schiedsrichter mit folgenden Qualifikationen für Pikett-Einsätze vor-

gesehen: 2. Liga Inter, 2. Liga, 3. Liga, 4. Liga. 
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10. Eingeteilte Pikett-Schiedsrichter entnehmen das Pikett-Aufgebot selbständig im Clubcor-

ner (Dashboard und/oder Einsatzplanung; Stichwort „Ersatz FVBJ“). 
 
11. Jeder Schiedsrichter, welcher für den Pikett-Dienst eingeteilt ist, erhält ein Spiel für die 

Einsatzstatistik gutgeschrieben, auch wenn er nicht für ein Spiel aufgeboten wurde. 
 
12. Wird ein SR für ein Spiel aufgeboten, wird er im Rahmen der Spielleitung gemäss Merk-

blatt für Schiedsrichter (SFV) entschädigt. 
 
13. Sollte ein Pikett-Schiedsrichter einem Aufgebot der Pikettstelle (Schiedsrichter) nicht 

Folge leisten oder dauerhaft nicht telefonisch erreichbar sein, wird kein Spiel gutge-
schrieben. Im Wiederholungsfall wird der Schiedsrichter zu einer Stellungnahme aufge-
fordert. Danach entscheidet die Schiedsrichterkommission FVBJ über das Strafmass. 

 
14. In Ausnahmefällen kann die Pikettstelle auch weiterhin Schiedsrichter kontaktieren, wel-

che nicht für einen Pikett-Einsatz eingeplant waren. Es ist wünschenswert, dass sich 
auch diese Schiedsrichter für ein notfallmässiges Aufgebot bereithalten und für den ver-
hinderten SR-Kameraden einspringen. 

 
 
 
 
Dieses Merkblatt ersetzt die Version vom 31. Juli 2013. 
 
 
 
 

Fussballverband Bern/Jura 
Schiedsrichterkommission 
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